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Einführung in das Thema, insbesondere:

- was ändert sich für den Vertrieb?

- was ändert sich für den Anlagenbetrieb?

Rechtsrahmen und Zusammenhänge im Zuge 

Novelle der Gewerbeabfallverordnung
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Treiber
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Steigendes Umweltbewusstsein der Verbraucher 
� Unternehmen implementieren Nachhaltigkeitsstrategien

Stärkerer Fokus des Gesetzgebers auf Abfallerzeuger
� Ökodesignrichtlinie, bald auch: Recyclinglabel?
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Treiber
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Novelle der Gewerbeabfallverordnung war überfällig

- die bisherige GewAbfV datiert aus 2002

BMUB: Rechtliche Rahmenbedingungen für die 

Gewerbeabfallentsorgung haben sich seit dem Inkrafttreten 

der geltenden GewAbfV im Jahr 2003 nahezu komplett 

verändert. U.a.:

• Deponieverbot: Keine Ablagerung unbehandelter Organik 

haltiger Abfälle auf Deponien seit 2005

• Fünfstufige Abfallhierarchie wird von 

„Gewerbeabfallverordnung nur unzureichend abgebildet“
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Entwicklungsstadien der Abfallwirtschaft in 

Deutschland  

ab 1900

ab 1970

ab 1990

ab 2010

Abfallbeseitigung
(Gefahrenabwehr)

Abfallwirtschaft

(geordnete Deponierung, 
Abfallverbrennung,

Beginnende getrennte Wertstofferfassung/ -
verwertung)

Kreislaufwirtschaft

(Stoffstromorientierung, 
Produktverantwortung, Teilnutzung 
Ressourcenpotenzial)

Ressourcen-/ 
Stoffstrommanagement

(Integration in die Wirtschaft –
Rohstoffnutzung, Ressourceneffizienz,

Energienutzung, Energieeffizienz)

Bildquellen: Fotolia und Abfallberatung-Unterfranken
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Ausgangslage

„Entsorgungshierarchie für Besitzer und Erzeuger von gewerblichen 
Siedlungsabfällen.....“

Vermeidung

Wiederverwendung

Recycling

Sonstige 
Verwertung

Beseitigung

vor der Abfallrahmenrichtlinie
3-stufige Abfallhierarchie

Beseitigung

Sonstige
Verwertung

Recycling

Wiederverwendung

Vermeidung

Umsetzung im KrWG ab 1.6.2012

Quelle: Prognos AG

.
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Ausgangslage
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Gewerbe  

Abfall  
Verordnung

Gewerbe

Recycling
Verordnung
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Ausgangslage
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Gewerbebetriebe produzieren in Deutschland 
jedes Jahr 40 Millionen Tonnen „Abfälle“

• davon werden heute ca. 33 Mio. Tonnen bei den 
Abfallerzeugern getrennt erfasst    

• nur 7 Mio. Tonnen – also gut 17 Prozent – werden als sogenannte 
Gemische erfasst
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Ausgangslage
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Künftige Akteure
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Abfallerzeuger

Entsorgungsfachbetrieb

Vorbehandlungsanlage

Vollzug?
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Künftige Akteure
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Weiterer Umgang des örE mit der Pflichtrestmülltonne?

Vollzug?
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Künftige Akteure
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Ausgangslage 

BT Drs 14/9107 vom 15.05.2002:

Begründung zu § 7 (Getrennthaltung von 

gewerblichen Siedlungsabfällen, die nicht verwertet 

werden)

Nach den Erfahrungen der Vollzugspraxis fallen bei 

jedem Erzeuger und Besitzer von gewerblichen 

Siedlungsabfällen, (…) Abfälle an, die nicht verwertet 

werden. Die Abfallerzeuger und -besitzer werden 

deshalb durch § 7 Satz 4 dazu verpflichtet, 

„Restabfallbehälter“ des öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgers oder eines von ihm beauftragten 

Dritten in angemessenem Umfang (mindestens einen 

Behälter) zu nutzen. Dadurch werden auch Anreize zu 

„absichtlichen Fehlwürfen“ in Abfallgemischen zur 

Verwertung ausgeschlossen. (…)



Seite

Künftige Akteure
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Ausgangslage , Z.B.

Baden-württembergischen Umweltverwaltung

(…) Das Gutachten belegt die Funktionalität der baden-

württembergischen Umweltverwaltung in den 

Landesbehörden und Kommunen, es zeigt aber auch, dass die 

Grenze der Belastbarkeit erreicht ist. Denn im Vergleich mit 

den drei Flächenländern Bayern, Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen besitzt Baden-Württemberg sehr wenig 

Personal für den Vollzug von Umweltaufgaben. (…)  Die 

empirischen Daten zeigen auf sämtlichen Vollzugsebenen Tendenzen 

einer Mangelverwaltung. Davon sind insbesondere die 

Landratsämter und auch die Regierungspräsidien betroffen. Es 

bleibt kaum noch Zeit für qualifizierte Weiterbildung, aktive 

Beratung und Unterstützung oder konzeptionelles Arbeiten.  

(…)

Quelle: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-

Württemberg
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Künftige Akteure
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Druck des Verbrauchers auf Gewerbetreibende
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Was ändert sich für den Vertrieb?
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Abfallerzeuger ist der Steuermann 

Forderung des BDI 2015:

Die Leistung der Gewerbebetriebe, Wertstoffe durch Getrennterfassung 
zu sichern, sollte bei der Festlegung von Recyclingquoten, berücksichtigt 
Werden (…).



Seite

Was ändert sich für den Vertrieb?
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Abfallerzeuger ist der Steuermann 

Zur Erinnerung:

Gewerbebetriebe produzieren in Deutschland jedes Jahr 40 Millionen Tonnen Abfall

• davon werden heute ca. 33 Mio. Tonnen bei den Abfallerzeugern getrennt 
erfasst    

• nur sieben Mio. Tonnen – also gut 17 Prozent – werden als sogenannte Gemische 

erfasst
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Was ändert sich für den Vertrieb?
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► Ausweitung der Getrennthaltungspflichten

Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen haben die folgenden Abfallfraktionen jeweils 
getrennt zu sammeln:

• PPK mit Ausnahme von Hygienepapier
• Glas
• Kunststoffe
• Metalle
• Holz
• Textilien
• Bioabfälle nach § 3 Absatz 7 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

► Regel: Vorbehandlungspflicht für verbleibende Gemische
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90 Prozent - Regelung
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Ausnahme von der Vorbehandlungspflicht bei Erreichen der  sog. 
„Getrenntsammlungsquote“: Jeder gewerbliche Abfallerzeuger, der 
mindestens 90 % seiner Abfälle getrennt sammelt, ist in der Absteuerung der 
verbleibenden Abfälle bis zu 10 %  frei.

90 Prozent
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Definition Getrenntsammlungsquote (in § 2 Ziffer 6): Der Quotient der getrennt 
gesammelten Masse an Abfällen und der Gesamtmasse der bei einem Erzeuger anfallenden 
Abfälle multipliziert mit 100 Prozent

• § 4 Absatz 3 Satz 3: Die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 [Vorbehandlungspflicht] entfällt für 
Erzeuger ebenfalls, wenn die Getrenntsammlungsquote im vorangegangenen 
Kalenderjahr mindestens 90 Masseprozent betragen hat. 

Bewertung: Gut, da praxisnah. 

� Bei dieser Relation in den verbleibenden Gemischen nicht mehr viel drin. 

� Großer Anreiz für Getrennthaltung

90 Prozent - Regelung
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Entfällt die  Vorbehandlungspflicht sind die Gemische von anderen Abfällen getrennt zu 
halten und unverzüglich vorrangig einer ordnungsgemäßen, schadlosen und 
hochwertigen sonstigen, insbesondere energetischen, Verwertung zuzuführen. 

Aber: In diesen Gemischen dürfen

• Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung 
gemäß Kapitel 18 AVV nicht enthalten sein 

• Bioabfälle, Glas, Metalle und mineralische Abfälle nur enthalten sein, soweit sie die 
hochwertige sonstige, insbesondere energetische Verwertung nicht beeinträchtigen 
oder verhindern

90 Prozent - Regelung
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90 Prozent - Regelung
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► Wer stellt fest, ob die 90 Prozent der sog. Getrenntsammlungsquote erreicht sind?

► Problem:  Nadelöhr Sachverständige: 3,6 Mio. Unternehmen  (Quelle: u.e.c. Berlin 
2013) vs. 116 öffentlich und vereidigte bestellte Sachverständige für den gesamten 
Abfallsektor (Suche unter dem Stichwort „Abfall“, Quelle: IHK 2016)

► Lösung: Neben wenigen Gutachterbüros (Nadelöhr) müssen auch                    
Entsorgungsfachbetriebe feststellen dürfen, ob die 90-Prozent-Quote erreicht ist. 
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Was ändert sich für den Vertrieb?
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Dokumentationspflichten

• Große Unternehmen nutzen schon heute 
Abfallbilanzen als Instrument zur 
Steuerung von Abfallströmen und um 
Potentiale für eine verstärkte stoffliche 
Verwertung zu erkennen

• § 22 KrWG - Beauftragung Dritter
Die zur Verwertung und Beseitigung 
Verpflichteten können Dritte mit der 
Erfüllung ihrer Pflichten beauftragen. Ihre 
Verantwortlichkeit für die Erfüllung der 
Pflichten bleibt hiervon unberührt und so 
lange bestehen, bis die Entsorgung 
endgültig und ordnungsgemäß 
abgeschlossen ist. (…)

AVV-Nr Abfallstoff Behälter Einheit Jan 14 Feb 14

150106 gemischte Verpackungen 6,5 cbm Müllgroßbehälter STK 9 8

150101 Altpapier lose 20 cbm Presse STK

200101 Altakten T23 Altaktenbehälter STK 8 9

200101 Altakten T61 Altaktenbehälter STK
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Was ändert sich für den Vertrieb?
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Auch mittlere Unternehmen können von 
den jetzt vorgesehenen 
Dokumentationspflichten profitieren

� Einsparpotentiale identifizieren

AVV-Nr Abfallstoff Behälter Einheit Jan 14 Feb 14

150106 gemischte Verpackungen 6,5 cbm Müllgroßbehälter STK 9 8

150101 Altpapier lose 20 cbm Presse STK

200101 Altakten T23 Altaktenbehälter STK 8 9

200101 Altakten T61 Altaktenbehälter STK
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- Technische Mindestanforderungen an Vorbehandlungsanlagen:

1. Stationäre oder mobile Aggregate zum Zerkleinern, wie zum Beispiel Vorzerkleinerer

2. Aggregate zur Separierung verschiedener Materialien, Korngrößen, Kornformen und 
Korndichten, wie zum Beispiel Siebe und Sichter

3. Aggregate zur maschinell unterstützten manuellen Sortierung nach dem Stand der 
Technik, wie zum Beispiel Sortierband mit Sortierkabine

4. Aggregate zur Ausbringung von Eisen und Nichteisenmetallen mit einer 
Metallausbringung von mindestens 95 %, sofern Eisen- und Nichteisenmetalle in den zu 
behandelnden Gemischen enthalten sind

5. Aggregate zur Ausbringung von Kunststoff mit einer Kunststoffausbringung von 
mindestens 85 %, von Holz oder von Papier, wie zum Beispiel Nahinfrarotaggregate

Was ändert sich für den Anlagenbetrieb?
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Ziel: insbesondere Abfallfraktionen PPK, Kunststoff, Metall sowie Holz, sollen aussortiert 
werden

Zusammenarbeit von Anlagenbetreibern ist möglich, sofern durch Verträge zwischen den 
beteiligten Betreibern sichergestellt ist, dass alle von der ersten Anlage zur Verwertung 
aussortierten Abfälle weiterbehandelt und insgesamt die Sortier- und Recyclingquoten 
eingehalten werden.

Betrieb der Vorbehandlungsanlagen muss Sortierquote (bisher: „Verwertungsquote“) von 
mindestens 85 Masseprozent als Mittelwert im Kalenderjahr erreichen 

• monatliche Feststellung und Dokumentation

• Bei hintereinandergeschaltet betriebenen Anlagen unterschiedlicher Betreiber hat der 
Betreiber der ersten Anlage die Dokumentationspflichten zu erfüllen. Hierzu teilen ihm 
die Betreiber der nachgeschalteten Anlagen monatlich die zur Verwertung 
ausgebrachten Massen an Abfällen mit

Was ändert sich für den Anlagenbetrieb?
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Neu: 

Betreiber von Vorbehandlungsanlagen haben spätestens ab dem 1. Januar 2019 eine 
Recyclingquote von mindestens 30 Masseprozent zu erfüllen. 
Evaluierung bis zum 31. Dezember 2020  (dr. BReg)

Wie bisher:

• Betreiber von Vorbehandlungsanlagen haben gefährliche Abfälle auszusortieren

• Eigen- und Fremdkontrolle

• Dokumentation in einem Betriebstagebuch

Was ändert sich für den Anlagenbetrieb?
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Exkurs: Eigenkontrollen (vgl. § 10 GewAbfV 2017)

- Sichtkontrolle bei Anlieferung

- Name und Anschrift des Sammlers/Beförderers, Masse und Herkunft bzw. Verbleib des 
Abfalls und Abfallschlüssel sind bei Anlieferung und Auslieferung zu dokumentieren

- Bestätigung der weiteren Entsorgung ausgelieferter Abfälle durch nachgeschaltete 
Entsorgungsanlagen innerhalb von 30 Tagen:

• Name und Anschrift des Anlagenbetreibers

• bei Verwertung: Recycling oder sonstige Verwertung?

• Art der Anlage (ggf. auf Grundlage des Genehmigungsbescheids)

Was ändert sich für den Anlagenbetrieb?
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Exkurs: Fremdkontrolle

vgl. § 11 GewAbfV 2017

Keine Fremdkontrolle für EfB oder EMAS-zertifizierte Betriebe (§ 11 III GewAbfV 2017)

Was ändert sich für den Anlagenbetrieb?
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Ausnahme von Vorbehandlungspflicht: Die Vorbehandlungspflicht entfällt, soweit die 
Behandlung der Gemische in einer Vorbehandlungsanlage technisch nicht möglich oder 
wirtschaftlich nicht zumutbar ist

Wirtschaftlich nicht zumutbar, wenn die Kosten für die Behandlung der Gemische und die 
anschließende Verwertung der Abfälle außer Verhältnis zu den Kosten für eine (zB
energetische )Verwertung stehen, die keine Vorbehandlung erfordert. 

• In den Kostenvergleich sind auch die jeweiligen Transportkosten einzubeziehen.

• Für die wirtschaftliche Zumutbarkeit ist auch entscheidend, unter welchen 
wirtschaftlichen Bedingungen der Betreiber der Vorbehandlungsanlage das Gemisch 
annimmt (z.B. geringer Anteil an recyclingfähigem Material)

Was ändert sich für den Anlagenbetrieb?
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..und:

Reminder 90 Prozent
► Ausnahme von der Vorbehandlungspflicht bei Erreichen der  sog. 
„Getrenntsammlungsquote“: Jeder gewerbliche Abfallerzeuger, der mindestens 
90 % seiner Abfälle getrennt sammelt, ist in der Absteuerung der verbleibenden Abfälle 
bis zu 10 %  frei.

Was ändert sich für den Anlagenbetrieb?
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Rechtliche Anmerkungen
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► Verordnung ist jetzt stringenter und vollzugstauglich aufgebaut

► Erstmals Gliederung

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften

Abschnitt 2 Gewerbliche Siedlungsabfälle

Abschnitt 3 Bau- und Abbruchabfälle

Abschnitt 4 Gemeinsame Vorschriften (u.a. Ordnungswidrigkeiten)

Anlage (Technische Mindestanforderungen für Vorbehandlungsanlagen)
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Adressaten

• Erzeuger und Besitzer gewerblicher Siedlungsabfälle (und bestimmter Bau- und 
Abbruchabfälle)

Wichtig: Gewerbekunden erwarten aber regelmäßig eine Beratung von „ihrem“ 
Entsorgungsunternehmen; der Entsorger muss die Pflichten von Erzeugern und 
Besitzern im Blick haben. Nicht zuletzt auch, um sie vor einer etwaigen 
„interessengeleiteten“ Beratung durch Dritte zu schützen (Stichwort: Überdimensionierte 
Pflichtrestmülltonnen)

• Betreiber von Vorbehandlungsanlagen (und Aufbereitungsanlagen für Bau-
und Abbruchabfälle)

An wen richtet sich die 
Gewerbeabfallverordnung?
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Anwendungsbereich - grob
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► Anwendungsbereich I

Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen (Kapitel 20 
AVV), die Abfällen aus privaten Haushaltungen auf Grund ihrer Beschaffenheit oder 
Zusammensetzung ähnlich sind, insbesondere:

� gewerbliche und industrielle Abfälle sowie
� Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen

► Anwendungsbereich II

Andere nicht in Kapitel 20 AVV aufgeführte gewerbliche und industrielle Abfälle, die nach 
Art, Zusammensetzung, Schadstoffgehalt und Reaktionsverhalten Abfällen aus privaten 
Haushaltungen vergleichbar sind.

� Maßgeblich ist also nicht die bloße Möglichkeit der gemeinsamen Entsorgung
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− Produktionsspezifische Abfälle:

Darunter fallen Kunststoffabfälle aus verschiedenen Herkunftsbereichen, Rinden, Kork, 
Holzabfälle aus der Holzbearbeitung und -verarbeitung, Abfälle aus unbehandelten oder 
verarbeiteten Textilfasern sowie nicht entsprechend der Verpackungsverordnung (vgl. §
7 VerpackV) zurückgenommene Verpackungen. Auch weitere produktionsspezifische 
Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, die unter verschiedenen Abfallschlüsseln in der 
Anlage der AVV enthalten sind, gehören dazu: Z. B. Lederabfälle, Metallabfälle, 
einschließlich Späne aus der Metallbearbeitung und -verarbeitung, Werkstattabfälle, 
mineralölhaltige Putzlappen, Farbeimer oder nicht infektiöse Abfälle des Kapitels 18 der 
Anlage zur AVV.

Anwendungsbereich - detailliert
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Bestimmte Abfälle sind aus dem Anwendungsbereich ausgenommen (§ 1 Abs. 3
und 4 GewAbfV 2017):

• Abfälle, die nach den Regelungen einer Rechtsverordnung nach §§ 24,
25 KrWG (gegenwärtig nur VerpackV) zurückgegeben werden

• Abfälle, auf die das ElektroG oder das BattG anwendbar ist

• einem örE im Rahmen der Überlassungspflicht überlassene Abfälle

Anwendungsbereich
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„Getrenntsammeln“ verlangt 
Getrennterfassung und Getrennthaltung durch den Abfallerzeuger

� Folgt daraus mittelbar eine Pflicht zur Trennung von als Abfall anfallenden
Gemischen (bereits) durch den Abfallerzeuger?

Beispiel: Überlagerte Tiefkühlpizza im Lebensmittelhandel
Biomaterial (Pizza) in Kunststoff (Folie) in Karton schon „zu Produktzeiten“

nach bisherigem Recht keine Trennungspflicht

Wortlaut spricht eher gegen eine Trennungspflicht,
der Zweck („sortenreine Abfallfraktionen“) eher dafür (BMUB offenbar für
Trennungspflicht)

Regelfall Getrenntsammlung
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Ausnahmen von der „Getrenntsammlungspflicht“

„Getrenntsammlungspflicht“ entfällt nur, „soweit(!) die getrennte Sammlung der jeweiligen 
(!) Abfallfraktion technisch nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist“

„Getrenntsammlung“ ist technisch nicht möglich, wenn z.B.

• für eine Aufstellung der Abfallbehälter für eine getrennte Sammlung nicht genug Platz
zur Verfügung steht

• Abfallbehälter an öffentlich zugänglichen Anfallstellen von einer Vielzahl von Erzeugern 
befüllt werden und die Getrenntsammlung aus diesem Grund durch den Besitzer nicht 
gewährleistet werden kann

Regelfall Getrenntsammlung
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Ausnahmen von der „Getrenntsammlungspflicht“

Getrenntsammlung ist wirtschaftlich nicht zumutbar, wenn „die Kosten für die getrennte 
Sammlung, insbesondere auf Grund einer sehr geringen Menge der jeweiligen 
Abfallfraktion, außer Verhältnis zu den Kosten für eine gemischte Sammlung und eine 
anschließende Vorbehandlung stehen“
(§ 3 Abs. 2 Satz 3 GewAbfV 2017)

Folge der gemischten Erfassung ist eine Pflicht zur Vorbehandlung nach § 4
GewAbfV

Regelfall Getrenntsammlung
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§ 7 Abs. 2 GewAbfV 2017:

Erzeuger und Besitzer haben für die Überlassung Abfallbehälter des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers oder eines von ihm beauftragten Dritten in 
angemessenem Umfang nach den nähern Festlegungen des örE, mindestens aber einen 
Behälter, zu nutzen.“

� Es bleibt alles beim Alten

„Pflichtrestmülltonne“
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aktueller Stand:

• am 21. April 2017 im Bundesgesetzblatt verkündet 

• am 01. August 2017: Inkrafttreten 

Aber: Übergangsvorschrift (§ 14)

Abweichend von § 4 Absatz 3 Satz 3 ist für das Entfallen der Pflicht nach § 4 Absatz 1 

Satz 1

1.    im Kalenderjahr des Inkrafttretens der Verordnung (also 2017) nicht die 

Getrenntsammlungsquote aus dem  vorangegangenen  Kalenderjahr  sondern  aus  den  

letzten  drei  Kalendermonaten  vor dem Inkrafttreten der Verordnung maßgeblich (Mai 

bis Juli); in diesen Fällen ist abweichend von § 4 Absatz 5 Satz 4 der Nachweis innerhalb 

eines Monats nach dem Inkrafttreten der Verordnung der zuständigen Behörde 

vorzulegen.

Wann geht es los?
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Vollzug
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► Gesamteindruck: in etlichen Bundesländern, Regierungspräsidien, Landkreisen und 
Kommunen ist das Thema Novelle GewAbfV überhaupt nicht auf dem Radar. 

► Einige verweisen darauf, dass man auf eine Initiative der LAGA warte. 

► Feststellung der Getrenntsammlungsquote: Aus dem Süden kommt das Signal, dass man 
ggf. § 36 GewO (Öffentliche Bestellung von Sachverständigen) nutzt, um die Expertise 
von Entsorgungsfachbetrieben nutzen zu können
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Zwischenfazit und weiteres Vorgehen
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• Getrennthaltung an der Anfallstelle soll gesteigert werden,
u.a. über eine Stärkung der Getrennthaltungspflicht 
und der Ausweitung auf Holz und Textilien

• Stoffliche Verwertung aus den Gemischen soll erhöht werden,
u.a. über die Sortier- (85 %) und Recyclingquoten (30 %);
Die Recyclingquote wird nach drei Jahren ergebnisoffen evaluiert

• Eine Veränderung der Überlassungspflichten  soll nicht erfolgen

• Praxisleitfaden des BDE noch vor Inkrafttreten
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Novelle der Gewerbeabfallverordnung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


